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1. GELTUNG
All unseren Vereinbarungen und Ange-
boten über den Verkauf von Naturstein-
materialien liegen allein die folgenden
Bedingungen zugrunde. Andere Allge-
meine Geschäftsbedingungen jedweder
Form gelten nicht.

2. LIEFERUNG UND ABNAHME
2.1 Für die richtige Auswahl der Naturstein-

sorte ist allein der Käufer verantwortlich.
2.2 Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im

Werk, ansonsten an der vereinbarten
Stelle.

2.3 Soweit von uns nicht zu vertretende Um-
stände uns die Ausführung übernomme-
ner Aufträge erschweren, verzögern oder
unmöglich machen, sind wir berechtigt,
die Lieferung/Restlieferung um die Dauer
der Behinderung hinauszuschieben. Ist
unsere Leistung infolge dieser Umstände
dauernd unmöglich geworden, sind wir
berechtigt, vom Vertrag ganz oder teil-
weise zurückzutreten. Nicht zu vertreten
haben wir z. B. behördliche Eingriffe, un-
vorhersehbare Betriebsstörungen, Streik,
Aussperrungen, durch politische oder
wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Ar-
beitsstörungen, unvermeidbaren Mangel
an Roh- oder Betriebsstoffen, Transport-
verzögerungen durch Verkehrsstörungen
und unabwendbare Ereignisse, die bei
uns, bei unseren Vorlieferanten oder in
fremden Betrieben eintreten und von de-
nen die Aufrechterhaltung unseres Betrie-
bes abhängig ist. Wir werden den Käufer
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit
unserer Leistung informieren und etwaige
Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

2.4 Für die Folgen unrichtiger und/oder un-
vollständiger Angaben bei Abruf haftet der
Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte
Stelle hat der Käufer für gefahrlose und
genehmigte Zu- und Abfahrt zu sorgen.
Dies bedingt einen rechtlich zulässigen,
befestigten, mit Schwerlastverkehr be-
fahrbaren Zufahrtsweg. Das Abladen
muss unverzüglich und gefahrlos erfolgen
können. Der Käufer hat dafür zu sorgen,
dass alle behördlichen Genehmigungen
für die Lieferung an der Abladestelle vor-
liegen. Verletzt der Käufer seine Pflichten
aus Satz 2 bis 4 wird der Verkäufer von
seiner Lieferpflicht frei und hat dem Käufer
die Kosten für die Anfahrt und die Abfuhr/
Entsorgung des Materials dem Verkäufer
zu erstatten. Er hält den Verkäufer von
sämtlichen Schäden oder Aufwänden hie-
raus frei.

2.5 Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter
oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns
der Käufer unbeschadet seiner Verpflich-
tung zur Zahlung des Kaufpreises den
entstandenen Schaden zu ersetzen, es
sei denn, er hat die Gründe für die Verwei-
gerung, Verspätung, Verzögerung oder
sonstige Sachwidrigkeit der Abnahme
nicht zu vertreten. Für eine Stunde War-
tezeit wird pauschal ein Betrag von 60 €
als Schadenersatz vereinbart; ggf. anteilig
zu berechnen. Mehrere Käufer haften als
Gesamtschuldner für ordnungsmäßige
Abnahme der Ware und Bezahlung des
Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ih-
nen mit Wirkung für alle und gegen alle.
Sämtliche Käufer bevollmächtigen einan-
der, in allen den Verkauf betreffenden An-
gelegenheiten unsere rechtsverbindlichen
Erklärungen entgegenzunehmen.

3. GEFAHRÜBERGANG
3.1 Wird die Ware auf Wunsch des Käufers

an einen anderen Ort als den Erfüllungs-
ort versandt, geht mit ihrer Auslieferung
an den Versandbeauftragten, spätestens
jedoch mit Verlassen des Werkes, die Ge-
fahr des zufälligen Unterganges und der
zufälligen Verschlechterung auf den Käu-
fer über.

3.2 Ist die Ware versandbereit und verzögert
sich die Versendung oder die Abnahme
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten
haben, geht die Gefahr mit dem Zugang
der Anzeige der Versandbereitschaft auf
den Käufer über.

3.3 Bei Abholung der Ware im Werk geht die
Gefahr mit der Übergabe an den Käufer,
den Spediteur oder Frachtführer, spätes-
tens jedoch mit dem Verlassen unseres
Werkes auf den Käufer über.

3.4 Sofern der Erfüllungsort außerhalb unse-
res Werkes liegt, geht die Gefahr auf den
Käufer über, sobald das Lieferfahrzeug
an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spä-
testens jedoch sobald es die öffentliche
Straße verlässt, um zur vereinbarten An-
lieferstelle zu gelangen.

4. ANSPRÜCHE WEGEN SACHMÄNGELN
4.1 Der Käufer hat Abweichungen der gelie-

ferten von der bestellten Ware hinsichtlich
Art, Beschaffenheit und Menge (Mängel)
unverzüglich zu rügen, sofern sie offen-
sichtlich sind. Unternehmer haben auch
einen nicht offensichtlichen Mangel unver-
züglich nach Erkennbarkeit zu rügen.

4.2 Proben gelten nur dann als Beweismittel,
wenn sie in Gegenwart eines von uns be-
sonders Beauftragten vorschriftsmäßig
entnommen und behandelt worden sind.

4.3 Wegen eines von uns zu vertretenden
Mangels kann der Käufer zunächst nach
seiner Wahl die Beseitigung des Mangels
oder die Lieferung einer mangelfreien
Ware verlangen. Ein Fehlschlagen der
Nacherfüllung berechtigt den Käufer nach
Setzung und erfolglosem Ablauf einer an-
gemessenen Frist, den Kaufpreis zu min-
dern oder vom Vertrag zurückzutreten.
Eine Haftung für Kosten des Ausbaus und
Wiedereinbaus von Material schulden wir
wegen des Mangels nicht.

5. HAFTUNGSBEGRENZUNG
5.1 Wegen Verletzung vertraglicher und au-

ßervertraglicher Pflichten, insbesondere
wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschul-
den bei Vertragsanbahnung und uner-
laubter Handlung haften wir nur in Fällen
von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
beschränkt auf den bei Vertragsabschluss
voraussehbaren vertragstypischen Scha-
den.

5.2 Die Beschränkung gemäß 5.1 gilt nicht bei
schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche
Vertragspflichten, soweit die Erreichung
des Vertragszwecks gefährdet wird, in
Fällen zwingender Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des
Lebens, des Körpers und der Gesundheit
und auch dann nicht, wenn und soweit wir
Mängel der Ware arglistig verschwiegen
oder deren Abwesenheit garantiert haben.
Die Regeln über die Beweislast bleiben
hiervon unberührt.

5.3 Soweit nicht anders vereinbart, ver-
jähren vertragliche Ansprüche, die dem
Käufer gegen uns aus Anlass oder im
Zusammenhang mit der Lieferung der
Ware entstehen, ein Jahr nach deren Ab-
lieferung. Diese Frist gilt auch für solche
Waren, die entsprechend ihrer üblichen
Verwendungsweise für ein Bauwerk ver-
wendet werden und dessen Mangelhaftig-
keit verursacht haben. Davon unberührt
bleibt unsere Haftung aus vorsätzlichen
und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen
sowie die Verjährung von gesetzlichen
Rückgriffsansprüchen. In den Fällen der
Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist
nicht erneut zu laufen.

6. SICHERUNGSRECHTE
6.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur voll-

ständigen Erfüllung unserer Kaufpreis-
forderungen samt aller diesbezüglichen
Nebenforderungen (z. B. Wechselkosten,
Zinsen) unser Eigentum.

6.2 Sofern der Käufer Unternehmer ist, gilt 6.1
bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher
Forderungen, die wir gegen den Käu-
fer haben. Der Käufer darf unsere Ware
weder verpfänden noch sicherungsüber-
eignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen
Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder
verarbeiten, es sei denn, er hätte den An-
spruch gegen seinen Vertragspartner be-
reits im Voraus an einen Dritten wirksam
abgetreten oder mit dem Vertragspartner
ein Abtretungsverbot vereinbart.

6.3 Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware
durch den Käufer zu einer neuen bewegli-
chen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit
Wirkung für uns, ohne dass uns daraus
Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen
dem Käufer schon jetzt an der neuen Sa-
che Miteigentum im Verhältnis des Wertes
der neuen Sache zum Wert unserer Ware
(6.10) ein. Für den Fall, dass der Käufer
durch Verbindung, Vermengung oder
Vermischung unserer Ware mit anderen
beweglichen Sachen zu einer einheitli-
chen neuen Sache an dieser Allein oder
Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur
Sicherung der Erfüllung der in 6.2 Satz
1 genannten Forderungen schon jetzt
dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des
Wertes unserer Ware (6.10) zum Wert der
anderen Sachen. Unser Miteigentum be-
steht bis zur vollständigen Erfüllung unse-
rer Forderungen gemäß 6.2 Satz 1 fort.

6.4 Der Käufer tritt uns zur Sicherung der
Erfüllung unserer Forderungen nach 6.2
Satz 1 schon jetzt alle, auch künftig ent-
stehenden Forderungen aus einem Wei-
terverkauf unserer Ware mit allen Neben-
rechten in Höhe des Wertes unserer Ware
(6.10) mit Rang vor dem restlichen Teil
seiner Forderungen ab.

6.5 Für den Fall, dass der Käufer unsere
Ware zusammen mit anderen, uns nicht
gehörenden Waren oder aus unserer
Ware hergestellte neue Sachen verkauft
oder unsere Ware mit einem fremden
Grundstück oder einer fremden beweg-
lichen Sache verbindet, vermengt oder
vermischt und er dafür eine Forderung er-
wirbt, die auch seine übrigen Leistungen
deckt, tritt er uns schon jetzt zur Siche-
rung der Erfüllung unserer Forderungen
gemäß 6.2 Satz 1 diese Forderung mit
allen Nebenrechten in Höhe des Wertes
unserer Ware (6.10) mit Rang vor dem
restlichen Teil seiner Forderung ab. Glei-
ches gilt in gleichem Umfang für seine
etwaigen Rechte auf Einräumung von
Sicherheiten gemäß §§ 648, 648 a BGB
aufgrund der Verarbeitung unserer Ware
wegen und in Höhe unserer gesamten of-
fenstehenden Forderung. Wir nehmen die
Abtretungserklärungen des Käufers hier-
mit an. Auf unser Verlangen hat uns der
Käufer diese Forderungen im Einzelnen
nachzuweisen und Nacherwerbern die er-
folgte Abtretung bekannt zu geben mit der
Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche
nach 6.2 Satz 1 an uns zu zahlen. Wir sind
berechtigt, auch selbst die Nacherwerber
von der Abtretung zu benachrichtigen und
die Forderungen einzuziehen. Wir werden
indessen von diesen Befugnissen gemäß
den Sätzen 4 und 5 keinen Gebrauch
machen und die Forderungen nicht ein-
ziehen, solange der Käufer seinen Zah-
lungsverpflichtungen ordnungsgemäß
nachkommt.

6.6 Für den Fall, dass der Käufer an uns ab-
getretene Forderungsteile einzieht, tritt
er uns bereits jetzt seine jeweilige Rest-
forderung in Höhe dieser Forderungsteile
vorrangig vor einem etwa verbleibenden
weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch
auf Herausgabe der eingezogenen Beträ-
ge bleibt unberührt.

6.7 Der Käufer darf seine Forderungen gegen
Nacherwerber in Höhe des Wertes unse-
rer Ware (6.10) weder an Dritte abtreten

noch verpfänden noch mit Nacherwerbern
ein Abtretungsverbot vereinbaren.

6.8 Der Käufer hat alle Sachen, welche in
unserem Eigentum oder Miteigentum ste-
hen, mit kaufmännischer Sorgfalt unent-
geltlich zu verwahren. Der Käufer hat uns
von einer Pfändung oder jeder anderen
Beeinträchtigung unserer Rechte durch
Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er
hat uns alle für eine Intervention notwendi-
gen Unterlagen zu übergeben und uns zur
Last fallende Interventionskosten, soweit
sie nicht von Dritten eingezogen werden
können, zu tragen.

6.9 Bei laufender Rechnung gelten unsere
Sicherungen als Sicherung der Erfüllung
unserer Saldoforderung.

6.10Der „Wert unserer Ware“ im Sinne dieser
Ziffer 6. entspricht dem Gesamtbetrag der
in unseren Rechnungen ausgewiesenen
Kaufpreise zuzüglich 20 %

6.11Auf Verlangen des Käufers werden wir die
uns zustehenden Sicherungen insoweit
freigeben, als deren Wert unsere Forde-
rungen um 20 % übersteigt.

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
7.1 Grundsätzlich sind unsere Rechnungen

sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu
bezahlen. Ausnahmen bedürfen schrift-
licher Vereinbarungen. Ungeachtet et-
waiger diesbezüglicher Vereinbarungen
werden offene Forderungen sofort fällig,
sobald der Käufer mit der Erfüllung von
Verbindlichkeiten aus demselben Vertrag
in Verzug geraten ist.

7.2 Gerät der Käufer mit der Zahlung in Ver-
zug, beanspruchen wir unbeschadet der
Möglichkeit, einen höheren Schaden gel-
tend zu machen, Verzugszinsen in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz gemäß § 247 BGB. Bei Unter-
nehmern betragen die Verzugszinsen 8
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
Die Geltendmachung weitergehender
gesetzlicher Ansprüche bleibt im Falle des
Verzuges vorbehalten.

7.3 Wechsel und Schecks werden nur nach
Maßgabe besonderer vorheriger Verein-
barung entgegengenommen.

7.4 Aufrechnung durch den Käufer mit
Gegenansprüchen, gleich welcher Art,
ist ausgeschlossen, es sei denn, der zur
Aufrechnung gestellte Gegenanspruch ist
von uns anerkannt oder rechtskräftig fest-
gestellt.

8. DATENSCHUTZ
8.1 Ihre personenbezogenen Daten werden

unter Beachtung der DSGVO und auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 b DSGVO
verarbeitet. Der Zweck der Datenverarbei-
tung ist die Vertragsanbahnung u./o. die
Vertragsdurchführung. Ihre Daten werden
für die Dauer der gesetzlichen Fristen ge-
speichert und nicht an Dritte weitergege-
ben, außer es ist für die Vertragsabwick-
lung notwendig. Weitere Informationen
hierzu und zu Ihren Rechten finden Sie
auf unserer Homepage www.bergerroh-
stoffe.eu unter Datenschutzerklärung.

9. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTS-
STAND, UNWIRKSAMKEITSKLAUSEL

9.1 Sofern nicht anders vereinbart, ist die La-
gerstätte unseres Materials Erfüllungsort
für unsere Lieferungen.

9.2 Als besonderer Gerichtsstand wird Pas-
sau vereinbart.

9.3 Sollte eine dieser Bestimmungen nichtig,
unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, bleiben die übrigen Bestimmun-
gen gültig.

9.4. Für all unsere Angebote, Vereinbarungen
und Geschäfte gilt ausschließlich deut-
sches Recht.



ERSTKLASSIGE
GESTEINS- 
QUALITÄTEN

KIESWERK ALTENAU

Die Berger Rohstoffe GmbH aus Passau ist ein 
führender, innovativ denkender und handelnder 
Rohstoffbetrieb auf solidem Wachstumskurs in 
Deutschland, Tschechien und Polen. Als Mittel-
standsunternehmen stehen wir insbesondere  
für Kundenzufriedenheit und Qualität. 

ROHSTOFFPREISE AB WERK ALTENAU / PASCHWITZ
Produkte Korngröße Preis ab Werk

in €/t
Korngröße Preis ab Werk

in €/t
Korngröße Preis ab Werk

in €/t

Feine Gesteinskörnung 0 / 2 10,00

Grobe Gesteinskörnung 2 / 8 17,00 8/16 19,00 16/32 16,00

Kies-Sand-Gemisch 0 / 8 17,00 0 / 16 19,00

Kiesgemisch 2 / 16 20,00 2 / 32 19 ,00 8/32 20,00

Rohkies-Sand-Gemisch 0 / 32 18,00

Grobkies 80 / 120 22,00

Frostschutzschicht
gebrochen 0 / 32 17,00 0 / 45 16,00

Zahlung nach Rechnungserhalt sofort fällig ohne Abzug.

Abweichende Materialmischungen auf Anfrage.

Fracht nach Aufwand zuzüglich der gesetzlich anfallenden Maut.

Für besondere Baumaßnahmen erstellen wir Ihnen gerne ein auf Ihr 
Projekt zugeschnittenes Angebot.

Die oben genannten Preise gelten verladen und gewogen ab Werk Al-
tenau / Paschwitz. Hierbei handelt es sich um Nettopreise in Euro pro 
Tonne. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer wird gesondert verrechnet.

Die Verkaufspreise sind gültig ab 01.01.2023 – 31.12.2023.  
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Alle genannten Preise sind auf der Grundlage der heutigen Kosten,
Gebühren, Steuern und sonstiger Abgaben festgelegt. Sollten sich
diese während des Lieferzeitraums ändern behalten wir uns vor, die
Preise anzupassen. Insbesondere Preiserhöhungen auf dem Energie-
sektor berechtigen uns zur Erhöhung unserer Verkaufspreise.

Es gelten nur unsere jeweils einschlägigen AGB, siehe Rückseite,
andere AGB gelten nicht. Diese werden auf Wunsch zugesandt, bzw.
sind einsehbar unter WWW.BERGERROHSTOFFE.EU.

Bei Nichtgewährung, Kürzung oder Aufhebung des Kreditrahmens
durch unsere Warenkreditversicherung dürfen wir entsprechende
Sicherheiten zur Absicherung unserer Forderungen verlangen. Sollten
diese nicht erbracht werden, sind wir berechtigt, unsere Lieferungen
zurückzuhalten oder einzustellen. Forderungen ohne Warenkredit
oder Forderungen, die diese übersteigen, werden sofort fällig.

ÖFFNUNGSZEITEN BERGER ROHSTOFFE,
KIESWERK ALTENAU

Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Samstag auf Anfrage
Sonntag Geschlossen

Produkte nach folgenden Normen möglich:
Gesteinskörnung für Asphalt nach DIN EN 13043 und TL Gestein-StB 04/18
Gesteinskörnung für Beton nach DIN EN 12620, DIN 1045-2 und TL Gestein-StB 04/18
Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische nach DIN EN 13242 und TL Gestein-StB 04/18
Gesteinskörnung für Mörtel nach DIN EN 13139
Sand für Spielplätze und Freiräume zum Spielen nach DIN 18034
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten nach TL G SoB-StB 20 und TL SoB-StB 20

ÖFFNUNGSZEITEN BERGER ROHSTOFFE,
KIESWERK PASCHWITZ

Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Samstag und Sonntag Geschlossen

An zwei Standorten in Deutschland 
produzieren wir Qualitäts-Kiese: im 
brandenburgischen Altenau und im 
sächsischen Paschwitz. In beiden 
Abbaustätten wird der hochwertige 
Rohstoff im Nassabbauverfahren 
gewonnen und in modernen An-

lagen zu Gesteinskörnungen der 
wichtigsten Qualitäts- und Frak-
tionsklassen weiterverarbeitet. Das 
Ergebnis sind optimale Qualitäten 
für praktisch alle Anwendungen, 
bestätigt von externen, akkreditierten 
Prüfstellen.

Fracht nach Aufwand zzgl. der gesetzlich anfallenden Maut, 
Mindermengen < 27 to sind auf die fehlende Menge zu vergüten.



ERSTKLASSIGE
GESTEINS-
QUALITÄTEN

KIESWERK ALTENAU

Die Berger Rohstoffe GmbH aus Passau ist ein 
führender, innovativ denkender und handelnder 
Rohstoffbetrieb auf solidem Wachstumskurs in 
Deutschland, Tschechien und Polen. Als Mittel-
standsunternehmen stehen wir insbesondere  
für Kundenzufriedenheit und Qualität. 

ROHSTOFFPREISE AB WERK ALTENAU / PASCHWITZ
Produkte Korngröße Preis ab Werk  

in €/t
Korngröße Preis ab Werk  

in €/t
Korngröße Preis ab Werk  

in €/t

Feine Gesteinskörnung 0 / 2 12,60

Grobe Gesteinskörnung 2 / 8 17,00 8/16 19,00 16/32 16,00

Kies-Sand-Gemisch 0 / 8 17,00 0 / 16 19,00

Kiesgemisch 2 / 16 20,00 2 / 32 19 ,00 8/32 20,00

Rohkies-Sand-Gemisch 0 / 32 18,00

Grobkies 80 / 120 22,00

Frostschutzschicht 
gebrochen 0 / 32 17,00

Alle genannten Preise sind auf der Grundlage der heutigen Kosten, 
Gebühren, Steuern und sonstiger Abgaben festgelegt. Sollten sich 
diese während des Lieferzeitraums ändern behalten wir uns vor, die 
Preise anzupassen. Insbesondere Preiserhöhungen auf dem Energie-
sektor berechtigen uns zur Erhöhung unserer Verkaufspreise.

Es gelten nur unsere jeweils einschlägigen AGB, siehe Rückseite, 
andere AGB gelten nicht. Diese werden auf Wunsch zugesandt, bzw. 
sind einsehbar unter WWW.BERGERROHSTOFFE.EU.

Bei Nichtgewährung, Kürzung oder Aufhebung des Kreditrahmens 
durch unsere Warenkreditversicherung dürfen wir entsprechende  
Sicherheiten zur Absicherung unserer Forderungen verlangen. Sollten 
diese nicht erbracht werden, sind wir berechtigt, unsere Lieferungen 
zurückzuhalten oder einzustellen. Forderungen ohne Warenkredit 
oder Forderungen, die diese übersteigen, werden sofort fällig. 

ÖFFNUNGSZEITEN BERGER ROHSTOFFE, 
KIESWERK ALTENAU

Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Samstag auf Anfrage
Sonntag  Geschlossen

Produkte nach folgenden Normen möglich:
Gesteinskörnung für Asphalt nach DIN EN 13043 und TL Gestein-StB 04/18
Gesteinskörnung für Beton nach DIN EN 12620, DIN 1045-2 und TL Gestein-StB 04/18
Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische nach DIN EN 13242 und TL Gestein-StB 04/18 
Gesteinskörnung für Mörtel nach DIN EN 13139
Sand für Spielplätze und Freiräume zum Spielen nach DIN 18034
Baustoffgemisch für Frostschutzschichten nach TL G SoB-StB 20 und TL SoB-StB 20

ÖFFNUNGSZEITEN BERGER ROHSTOFFE, 
KIESWERK PASCHWITZ

Montag bis Freitag 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Samstag und Sonntag Geschlossen

An zwei Standorten in Deutschland
produzieren wir Qualitäts-Kiese: im
brandenburgischen Altenau und im
sächsischen Paschwitz. In beiden
Abbaustätten wird der hochwertige
Rohstoff im Nassabbauverfahren
gewonnen und in modernen An-

lagen zu Gesteinskörnungen der
wichtigsten Qualitäts- und Frak-
tionsklassen weiterverarbeitet. Das
Ergebnis sind optimale Qualitäten
für praktisch alle Anwendungen,
bestätigt von externen, akkreditierten
Prüfstellen.

Zahlung nach Rechnungserhalt sofort fällig ohne Abzug.

Abweichende Materialmischungen auf Anfrage.

Fracht nach Aufwand zuzüglich der gesetzlich anfallenden Maut.

Für besondere Baumaßnahmen erstellen wir Ihnen gerne ein auf Ihr 
Projekt zugeschnittenes Angebot.

Die oben genannten Preise gelten verladen und gewogen ab Werk Al-
tenau / Paschwitz. Hierbei handelt es sich um Nettopreise in Euro pro 
Tonne. Die jeweils gültige Mehrwertsteuer wird gesondert verrechnet.

Die Verkaufspreise sind gültig ab 01.01.2024 – 31.12.2024.  
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Fracht nach Aufwand zzgl. der gesetzlich anfallenden Maut, 
Mindermengen < 27 to sind auf die fehlende Menge zu vergüten.
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1. GELTUNG
All unseren Vereinbarungen und Ange-
boten über den Verkauf von Naturstein-
materialien liegen allein die folgenden
Bedingungen zugrunde. Andere Allge-
meine Geschäftsbedingungen jedweder
Form gelten nicht.

2. LIEFERUNG UND ABNAHME
2.1 Für die richtige Auswahl der Naturstein-

sorte ist allein der Käufer verantwortlich.
2.2 Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im 

Werk, ansonsten an der vereinbarten 
Stelle.

2.3 Soweit von uns nicht zu vertretende Um-
stände uns die Ausführung übernomme-
ner Aufträge erschweren, verzögern oder 
unmöglich machen, sind wir berechtigt, 
die Lieferung/Restlieferung um die Dauer 
der Behinderung hinauszuschieben. Ist 
unsere Leistung infolge dieser Umstände 
dauernd unmöglich geworden, sind wir 
berechtigt, vom Vertrag ganz oder teil-
weise zurückzutreten. Nicht zu vertreten 
haben wir z. B. behördliche Eingriffe, un-
vorhersehbare Betriebsstörungen, Streik, 
Aussperrungen, durch politische oder 
wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Ar-
beitsstörungen, unvermeidbaren Mangel 
an Roh- oder Betriebsstoffen, Transport-
verzögerungen durch Verkehrsstörungen 
und unabwendbare Ereignisse, die bei 
uns, bei unseren Vorlieferanten oder in 
fremden Betrieben eintreten und von de-
nen die Aufrechterhaltung unseres Betrie-
bes abhängig ist. Wir werden den Käufer 
unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit 
unserer Leistung informieren und etwaige 
Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

2.4 Für die Folgen unrichtiger und/oder un-
vollständiger Angaben bei Abruf haftet der 
Käufer. Bei Lieferung an die vereinbarte 
Stelle hat der Käufer für gefahrlose und 
genehmigte Zu- und Abfahrt zu sorgen. 
Dies bedingt einen rechtlich zulässigen, 
befestigten, mit Schwerlastverkehr be-
fahrbaren Zufahrtsweg. Das Abladen 
muss unverzüglich und gefahrlos erfolgen 
können. Der Käufer hat dafür zu sorgen, 
dass alle behördlichen Genehmigungen 
für die Lieferung an der Abladestelle vor-
liegen. Verletzt der Käufer seine Pflichten 
aus Satz 2 bis 4 wird der Verkäufer von 
seiner Lieferpflicht frei und hat dem Käufer 
die Kosten für die Anfahrt und die Abfuhr/
Entsorgung des Materials dem Verkäufer 
zu erstatten. Er hält den Verkäufer von 
sämtlichen Schäden oder Aufwänden hie-
raus frei.

2.5 Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter 
oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns 
der Käufer unbeschadet seiner Verpflich-
tung zur Zahlung des Kaufpreises den 
entstandenen Schaden zu ersetzen, es 
sei denn, er hat die Gründe für die Verwei-
gerung, Verspätung, Verzögerung oder 
sonstige Sachwidrigkeit der Abnahme 
nicht zu vertreten. Für eine Stunde War-
tezeit wird pauschal ein Betrag von 60 € 
als Schadenersatz vereinbart; ggf. anteilig 
zu berechnen. Mehrere Käufer haften als 
Gesamtschuldner für ordnungsmäßige 
Abnahme der Ware und Bezahlung des 
Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ih-
nen mit Wirkung für alle und gegen alle. 
Sämtliche Käufer bevollmächtigen einan-
der, in allen den Verkauf betreffenden An-
gelegenheiten unsere rechtsverbindlichen 
Erklärungen entgegenzunehmen.

3. GEFAHRÜBERGANG
3.1  Wird die Ware auf Wunsch des Käufers

an einen anderen Ort als den Erfüllungs-
ort versandt, geht mit ihrer Auslieferung 
an den Versandbeauftragten, spätestens 
jedoch mit Verlassen des Werkes, die Ge-
fahr des zufälligen Unterganges und der 
zufälligen Verschlechterung auf den Käu-
fer über.

3.2  Ist die Ware versandbereit und verzögert 
sich die Versendung oder die Abnahme 
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, geht die Gefahr mit dem Zugang 
der Anzeige der Versandbereitschaft auf 
den Käufer über. 

3.3  Bei Abholung der Ware im Werk geht die 
Gefahr mit der Übergabe an den Käufer, 
den Spediteur oder Frachtführer, spätes-
tens jedoch mit dem Verlassen unseres 
Werkes auf den Käufer über. 

3.4  Sofern der Erfüllungsort außerhalb unse-
res Werkes liegt, geht die Gefahr auf den 
Käufer über, sobald das Lieferfahrzeug 
an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spä-
testens jedoch sobald es die öffentliche 
Straße verlässt, um zur vereinbarten An-
lieferstelle zu gelangen.

4. ANSPRÜCHE WEGEN SACHMÄNGELN
4.1  Der Käufer hat Abweichungen der gelie-

ferten von der bestellten Ware hinsichtlich 
Art, Beschaffenheit und Menge (Mängel) 
unverzüglich zu rügen, sofern sie offen-
sichtlich sind. Unternehmer haben auch 
einen nicht offensichtlichen Mangel unver-
züglich nach Erkennbarkeit zu rügen.

4.2 Proben gelten nur dann als Beweismittel, 
wenn sie in Gegenwart eines von uns be-
sonders Beauftragten vorschriftsmäßig 
entnommen und behandelt worden sind.

4.3 Wegen eines von uns zu vertretenden 
Mangels kann der Käufer zunächst nach 
seiner Wahl die Beseitigung des Mangels 
oder die Lieferung einer mangelfreien 
Ware verlangen. Ein Fehlschlagen der 
Nacherfüllung berechtigt den Käufer nach 
Setzung und erfolglosem Ablauf einer an-
gemessenen Frist, den Kaufpreis zu min-
dern oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Eine Haftung für Kosten des Ausbaus und 
Wiedereinbaus von Material schulden wir 
wegen des Mangels nicht.

5. HAFTUNGSBEGRENZUNG
5.1  Wegen Verletzung vertraglicher und au-

ßervertraglicher Pflichten, insbesondere 
wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschul-
den bei Vertragsanbahnung und uner-
laubter Handlung haften wir nur in Fällen 
von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, 
beschränkt auf den bei Vertragsabschluss 
voraussehbaren vertragstypischen Scha-
den. 

5.2 Die Beschränkung gemäß 5.1 gilt nicht bei 
schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche 
Vertragspflichten, soweit die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet wird, in 
Fällen zwingender Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz, bei Schäden des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit 
und auch dann nicht, wenn und soweit wir 
Mängel der Ware arglistig verschwiegen 
oder deren Abwesenheit garantiert haben. 
Die Regeln über die Beweislast bleiben 
hiervon unberührt. 

5.3  Soweit nicht anders vereinbart, ver-
jähren vertragliche Ansprüche, die dem 
Käufer gegen uns aus Anlass oder im 
Zusammenhang mit der Lieferung der 
Ware entstehen, ein Jahr nach deren Ab-
lieferung. Diese Frist gilt auch für solche 
Waren, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk ver-
wendet werden und dessen Mangelhaftig-
keit verursacht haben. Davon unberührt 
bleibt unsere Haftung aus vorsätzlichen 
und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen 
sowie die Verjährung von gesetzlichen 
Rückgriffsansprüchen. In den Fällen der 
Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist 
nicht erneut zu laufen.

6. SICHERUNGSRECHTE
6.1  Die gelieferte Ware bleibt bis zur voll-

ständigen Erfüllung unserer Kaufpreis-
forderungen samt aller diesbezüglichen 
Nebenforderungen (z. B. Wechselkosten, 
Zinsen) unser Eigentum.

6.2  Sofern der Käufer Unternehmer ist, gilt 6.1 
bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher 
Forderungen, die wir gegen den Käu-
fer haben. Der Käufer darf unsere Ware 
weder verpfänden noch sicherungsüber-
eignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder 
verarbeiten, es sei denn, er hätte den An-
spruch gegen seinen Vertragspartner be-
reits im Voraus an einen Dritten wirksam 
abgetreten oder mit dem Vertragspartner 
ein Abtretungsverbot vereinbart.

6.3  Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware 
durch den Käufer zu einer neuen bewegli-
chen Sache erfolgt in unserem Auftrag mit 
Wirkung für uns, ohne dass uns daraus 
Verbindlichkeiten erwachsen. Wir räumen 
dem Käufer schon jetzt an der neuen Sa-
che Miteigentum im Verhältnis des Wertes 
der neuen Sache zum Wert unserer Ware 
(6.10) ein. Für den Fall, dass der Käufer 
durch Verbindung, Vermengung oder 
Vermischung unserer Ware mit anderen 
beweglichen Sachen zu einer einheitli-
chen neuen Sache an dieser Allein oder 
Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur 
Sicherung der Erfüllung der in 6.2 Satz 
1 genannten Forderungen schon jetzt 
dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des 
Wertes unserer Ware (6.10) zum Wert der 
anderen Sachen. Unser Miteigentum be-
steht bis zur vollständigen Erfüllung unse-
rer Forderungen gemäß 6.2 Satz 1 fort.

6.4  Der Käufer tritt uns zur Sicherung der 
Erfüllung unserer Forderungen nach 6.2 
Satz 1 schon jetzt alle, auch künftig ent-
stehenden Forderungen aus einem Wei-
terverkauf unserer Ware mit allen Neben-
rechten in Höhe des Wertes unserer Ware 
(6.10) mit Rang vor dem restlichen Teil 
seiner Forderungen ab.

6.5  Für den Fall, dass der Käufer unsere 
Ware zusammen mit anderen, uns nicht 
gehörenden Waren oder aus unserer 
Ware hergestellte neue Sachen verkauft 
oder unsere Ware mit einem fremden 
Grundstück oder einer fremden beweg-
lichen Sache verbindet, vermengt oder 
vermischt und er dafür eine Forderung er-
wirbt, die auch seine übrigen Leistungen 
deckt, tritt er uns schon jetzt zur Siche-
rung der Erfüllung unserer Forderungen 
gemäß 6.2 Satz 1 diese Forderung mit 
allen Nebenrechten in Höhe des Wertes 
unserer Ware (6.10) mit Rang vor dem 
restlichen Teil seiner Forderung ab. Glei-
ches gilt in gleichem Umfang für seine 
etwaigen Rechte auf Einräumung von 
Sicherheiten gemäß §§ 648, 648 a BGB 
aufgrund der Verarbeitung unserer Ware 
wegen und in Höhe unserer gesamten of-
fenstehenden Forderung. Wir nehmen die 
Abtretungserklärungen des Käufers hier-
mit an. Auf unser Verlangen hat uns der 
Käufer diese Forderungen im Einzelnen 
nachzuweisen und Nacherwerbern die er-
folgte Abtretung bekannt zu geben mit der 
Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche 
nach 6.2 Satz 1 an uns zu zahlen. Wir sind 
berechtigt, auch selbst die Nacherwerber 
von der Abtretung zu benachrichtigen und 
die Forderungen einzuziehen. Wir werden 
indessen von diesen Befugnissen gemäß 
den Sätzen 4 und 5 keinen Gebrauch 
machen und die Forderungen nicht ein-
ziehen, solange der Käufer seinen Zah-
lungsverpflichtungen ordnungsgemäß 
nachkommt.

6.6  Für den Fall, dass der Käufer an uns ab-
getretene Forderungsteile einzieht, tritt 
er uns bereits jetzt seine jeweilige Rest-
forderung in Höhe dieser Forderungsteile 
vorrangig vor einem etwa verbleibenden 
weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch 
auf Herausgabe der eingezogenen Beträ-
ge bleibt unberührt.

6.7  Der Käufer darf seine Forderungen gegen 
Nacherwerber in Höhe des Wertes unse-
rer Ware (6.10) weder an Dritte abtreten 

noch verpfänden noch mit Nacherwerbern 
ein Abtretungsverbot vereinbaren.

6.8  Der Käufer hat alle Sachen, welche in 
unserem Eigentum oder Miteigentum ste-
hen, mit kaufmännischer Sorgfalt unent-
geltlich zu verwahren. Der Käufer hat uns 
von einer Pfändung oder jeder anderen 
Beeinträchtigung unserer Rechte durch 
Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er 
hat uns alle für eine Intervention notwendi-
gen Unterlagen zu übergeben und uns zur 
Last fallende Interventionskosten, soweit 
sie nicht von Dritten eingezogen werden 
können, zu tragen. 

6.9  Bei laufender Rechnung gelten unsere 
Sicherungen als Sicherung der Erfüllung 
unserer Saldoforderung.

6.10 Der „Wert unserer Ware“ im Sinne dieser 
Ziffer 6. entspricht dem Gesamtbetrag der 
in unseren Rechnungen ausgewiesenen 
Kaufpreise zuzüglich 20 %

6.11 Auf Verlangen des Käufers werden wir die 
uns zustehenden Sicherungen insoweit 
freigeben, als deren Wert unsere Forde-
rungen um 20 % übersteigt. 

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
7.1  Grundsätzlich sind unsere Rechnungen

sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug zu 
bezahlen. Ausnahmen bedürfen schrift-
licher Vereinbarungen. Ungeachtet et-
waiger diesbezüglicher Vereinbarungen 
werden offene Forderungen sofort fällig, 
sobald der Käufer mit der Erfüllung von 
Verbindlichkeiten aus demselben Vertrag 
in Verzug geraten ist.

7.2  Gerät der Käufer mit der Zahlung in Ver-
zug, beanspruchen wir unbeschadet der 
Möglichkeit, einen höheren Schaden gel-
tend zu machen, Verzugszinsen in Höhe 
von 5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz gemäß § 247 BGB. Bei Unter-
nehmern betragen die Verzugszinsen 8 
Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Die Geltendmachung weitergehender 
gesetzlicher Ansprüche bleibt im Falle des 
Verzuges vorbehalten.

7.3  Wechsel und Schecks werden nur nach 
Maßgabe besonderer vorheriger Verein-
barung entgegengenommen. 

7.4  Aufrechnung durch den Käufer mit 
Gegenansprüchen, gleich welcher Art, 
ist ausgeschlossen, es sei denn, der zur 
Aufrechnung gestellte Gegenanspruch ist 
von uns anerkannt oder rechtskräftig fest-
gestellt.

8. DATENSCHUTZ
8.1 Ihre personenbezogenen Daten werden

unter Beachtung der DSGVO und auf 
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 b DSGVO 
verarbeitet. Der Zweck der Datenverarbei-
tung ist die Vertragsanbahnung u./o. die 
Vertragsdurchführung. Ihre Daten werden 
für die Dauer der gesetzlichen Fristen ge-
speichert und nicht an Dritte weitergege-
ben, außer es ist für die Vertragsabwick-
lung notwendig. Weitere Informationen 
hierzu und zu Ihren Rechten finden Sie 
auf unserer Homepage www.bergerroh-
stoffe.eu unter Datenschutzerklärung.

9. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTS-
STAND, UNWIRKSAMKEITSKLAUSEL

9.1 Sofern nicht anders vereinbart, ist die La-
gerstätte unseres Materials Erfüllungsort 
für unsere Lieferungen. 

9.2 Als besonderer Gerichtsstand wird Pas-
sau vereinbart.

9.3 Sollte eine dieser Bestimmungen nichtig, 
unwirksam oder undurchführbar sein oder 
werden, bleiben die übrigen Bestimmun-
gen gültig.

9.4.  Für all unsere Angebote, Vereinbarungen 
und Geschäfte gilt ausschließlich deut-
sches Recht. 


